
Dornbirner

Zeineinbeslart.
Leschent schen Sonmneg — Preies gengstbnig ds —, in diantd nit Bohentemtnest S0y uh Beustan K ene, in den Are
Ausland K 5·40, einzelne Nummern 10 h. — Einschaltungen kosten 12 h der Zeilenraum und sind bis spätestens Freitag

mittags kostenfrei in das Rathaus zu bringen.

Nr. 4. Sonntag, 26. Jänner 1913. 44. Jahrg.

Kundmachungen. Jänner 1913 hieramts Zimmer Nr. 7 zu melden, wo¬
selbst auch die auszufüllenden Meldeformulare in Em¬
pfang genommen werden könnenAmtstag. Die wegen eines 1200 Kronen nicht übersteigenden
Einkommens oder aus anderen Gründen zu gewärtigendeAm Freitag den 31. Jänner hält die k. k. Bezirks¬
oder im Vorjahre eingetretene Befreiung von der Per¬hauptmannschaft Feldkirch einen Amtstag in Dorn¬
sonal=Einkommensteuer oder von der Dienstersatztaxebirn ab.

enthebt nicht von der Verpflichtung zur Meldung.Zu demselben kann jedermann behufs Vorbringen Straße und Hausnummer sind unbedingt und zwarvon Gesuchen, Beschwerden, Einholen von Informationen bei Strafvermeidung anzugeben und wird darauf auf¬
rc. erscheinen. merksam gemacht, daß Meldeübertretungen in der kom¬

menden Periode nicht mehr mit dem Strafsatz vonAmtsstunden: 8 Uhr früh bis 12 Uhr mittags
2 K, sondern entsprechend höher bis zu 50 K geahndet
werden2 Uhr nachm. bis 6 Uhr abends.

Ort: Dornbirn am 19. Jänner 1913Rathaus Zimmer Nr. 11.
Der Bürgermeister: E. Luger.K. k. Bezirkshauptmannschaft Feldkirch

am 22. Jänner 1913. Anmeldung der nichtaktiven Mannschaft
Fischer m. p. der Landesschützen=Fußtruppen für die

Waffenübung im Jahre 1913.Es wird hiemit bekannt gegeben, daß nach § 114 Im Sinne der Erlässe des k. k. Ministeriums fürW. V. 1. Tl. der Fortbestand des die Begünstigung
Landesverteidigung Nr. 2308 Präs. XIV vom 29. Dez.des Familienerhalter begründenden Verhältnisses von
1903 und Nr. 1447—II vom 5. Dez. 1912 haben hin¬den Reklamanten im Monate Jänner 1913 in der für
ichtlich des Vorganges zum Zwecke der Einteilung derdie Dokumentierung des Anspruches vorgeschriebenen Landesschützen in die einzelnen WaffenübungstermineArt bei der gefertigten k. k.Bezirkshauptmannschaft der Landesschützenregimenter, zunächst für das Jahrnachzuweisen ist.
1913, beziehungsweise auch für künftige Jahre, nach¬Hiebei wird noch besonders auf Punkt 3 des § 114 stehende Bestimmungen zu geltenW. V. 1. Tl. aufmerksam gemacht, daß die erlangte Be¬

1. In Betreff der zur Waffenübung im Jahre 1913günstigung als Familienerhalter erlischt wenn: einzuberufenden Kategorien von Landesschützen und be¬1. ein auf Grund der Bestimmungen des § 31 züglich der einzelnen Waffenübungs=Termine gilt dasW. G. in der Ersatzreserve befindlicher Soldat den Be¬ den Gemeinden durch die k. k. Bezirkshauptmannschaftengünstigungstitel verliert oder bekannt gegebene Zirkulare der k. k. Statthalterei.
2. wenn die Reklamanten den jährlichen Nachweis 2. Waffenübungen der Landesschützen-Fußtruppen

des Fortbestandes des Begünstigungsanspruches unge¬ im Jahre 1813 werden in der Zeit von Mitte Mai bis
achtet der erhaltenen Aufforderung der Bezirksbehörde ungefähr Mitte September stattfinden. Als Einberufungs¬
bis Ende Jänner ohne genügende Rechtfertigung nicht tage für die nichtaktive Mannschaft der drei Landesbeibringen (§ 31:9 W. G.). schützen=Regimenter sind für das Jahr 1913 bestimmt:

Alle nach dem 31. Jänner 1913 eingebrachten Titel¬ Ctiaguaierstennachweise müssen, als nicht rechtzeitig erbracht angesehen
undund würde mit der Aberkennung der Begünstigung vor¬ 15,5.—11./6.

gegangen werden. 43=3 Reservisten mit J ein.
einer Wochen *) 20./5.—11./6schließlichMilitärtaæ=Anmeldung. Waffen

Aus= undübungspflichtDie betreffende Kundmachung ist in allen 4 Be¬
Ab¬

vonzirken an den Amtstafeln angeschlagen. Sämtliche rüstungs¬ *) 27.5.— 11./62Militärtaxpflichtige haben sich im Laufe des Monats tag
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